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Niederschrift 
zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Familie der Schloss-

Stadt Hückeswagen 
 

Sitzungstermin: 04.06.2013 

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 

Sitzungsende: 19:10 Uhr 

Ort: 
im Haus Hammerstein, 
Hammerstein 1, 42499 
Hückeswagen 

 
An der Sitzung nahmen teil: 
 
Vorsitzender 
 Hager, Wilfried    
 
Mitglieder 
 Bialowons, Andreas    
 Döring, Roswitha    
 Finster, Shirley    
 Grasemann, Jana Vertretung für Herrn Hans-Jürgen 

Grasemann 
 Klewinghaus, Petra    
 Malecha, Friedhelm Vertretung für Frau Karin Gärtner 
 Noll, Andreas    
 von Polheim, Sabine    
 Weiß, Angelika    
 
von der Verwaltung 
 Busch, Julia    
 Kirch, Michael    
 
Sachverständige 
 Neumann, Frank    
 
Es fehlten: 
 
Mitglieder 
 Gärtner, Karin    
 Grasemann, Hans-Jürgen    
 Thiel, Brigitte    
 
Sachverständige 
 Heider, Norbert    
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Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 
1 Verpflichtung der Vertreter der Interessenvertretung FB II/1983/2013 

2 Aktuelle Informationen des Kreisjugendamtes (KJA) FB II/1984/2013 

3 Bericht des Schulsozialarbeiters FB II/1985/2013 

4 Aktuelle Informationen des Behindertenbeauftragten FB II/1986/2013 

5 Mitteilungen und Anfragen    

 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

1 Mitteilungen und Anfragen    
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Protokoll: 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
zu 1 Verpflichtung der Vertreter der Interessenvertretung 

Vorlage: FB II/1983/2013 
  

Herr Neumann wird als sachverständiger Vertreter der Interessenvertretung für 
Menschen mit Behinderung für den Ausschuss für Soziales, Jugend und Fami-
lie verpflichtet. 
Herr Heiders Verpflichtung wird in der nächsten Sitzung nachgeholt. 
 
 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt die Verpflichtung zur Kenntnis. 
 
 
 

zu 2 Aktuelle Informationen des Kreisjugendamtes (KJA) 
Vorlage: FB II/1984/2013 

  
Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren 
beginnt zum 01.08.2013. Hückeswagen ist mit U3-Plätzen für dieses Jahr aus-
reichend versorgt. Alle Kinder die einen solchen Betreuungsplatz beantragt 
haben, konnten in einer Einrichtung untergebracht werden. Dies gilt auch für 
die Kindergartenplätze. Das Kreisjugendamt stellt eine positive Prognose, da 
noch einige zusätzliche Betreuungsplätze im Bereich der Tagespflege vakant 
sind. 
Auch in den folgenden Jahren sind nach Aussage des Kreisjugendamtes ausrei-
chend Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in Hückeswagen vorhan-
den. Dies gilt auch bei einer kontinuierlich steigenden Nachfrage dieser Plätze. 
Der Bericht ist als Anlage zur Niederschrift angefügt. 
 
 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 

zu 3 Bericht des Schulsozialarbeiters 
Vorlage: FB II/1985/2013 

  
Herr Kritzler berichtet über seine Tätigkeit als Schulsozialarbeiter an fünf 
Schulen in Hückeswagen. Zu seinen Aufgaben zählen Beratungen zu Bildungs- 
und Teilhabeanträgen, familienpolitischen Bereichen und auch Vermittlung an 
andere Kontakt- und Beratungsstellenstellen. Die Finanzierung seiner Tätigkeit 
durch Bundesmittel läuft voraussichtlich zum 31.12.2013 aus. 
Der Bericht ist als Anlage zur Niederschrift angefügt. 
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Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 

zu 4 Aktuelle Informationen des Behindertenbeauftragten 
Vorlage: FB II/1986/2013 

  
Der Behindertenbeauftragte der Stadt Hückeswagen, Herr Gotter, berichtet über 
seine Arbeit im vergangenen Jahr. Hierzu zählen vor allem private Anfragen, 
die Begleitung von politischen Entwicklungen und auch die Beteiligung in 
Verwaltungsangelegenheiten. 
Der Bericht ist als Anlage zur Niederschrift angefügt. 
 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 

zu 5 Mitteilungen und Anfragen 
  

Es liegen keine Mitteilungen und Anfragen vor.  
 
 
 
 
 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
zu 1 Mitteilungen und Anfragen 
  

Es liegen keine Mitteilungen und Anfragen vor.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
Datum: 20.06.2013 
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 _____________________________________   ___________________________  
Wilfried Hager  Julia Busch 
  Schriftführer/in 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
______________________________________ 
Bürgermeister o.V.i.A. 
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Bericht über Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe in 
Hückeswagen 
 
 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. 
 
Zu Beginn möchte ich mich kurz vorstellen, 

mein Name ist Michael Kritzler. Ich bin beim Caritasverband für den Oberbergischen 

Kreis beschäftigt, von Beruf Diplomsozialpädagoge und komme aus Wiehl. 

Vor meiner Tätigkeit hier in Hückeswagen habe ich in der Suchthilfe und davor viele 

Jahre in der Jugendberufshilfe gearbeitet.  

Seit dem 01.03.2012 bin ich hier in Hückeswagen in der Funktion als 

Schulsozialarbeiter im Rahmen von Bildung und Teilhabe an 5 Schulen (3 

Grundschulen, die Montanus Hauptschule, die städt. Realschule). 

 

Meine Tätigkeit beinhaltet einerseits die Beratung und Begleitung von Familien, in 

Sachen Bildung und Teilhabe und andererseits auch schulsozialarbeiterische 

Handlungsfelder. 

Ich berate Familien, die aufgrund ihres geringen Einkommens zusätzlich Leistungen 

aus dem Bildung- und Teilhabepaket beziehen können. Das sind Familien die zu 

ihrem Einkommen noch Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten aber auch die 

Familien, die von ALG II oder Sozialhilfe leben oder Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz bekommen.  

Ziel ist es die leistungsberechtigten Eltern zu informieren, zu motivieren und zu 

ermutigen BuT Leistungen zu beantragen, denn sie haben einen Rechtsanspruch 

darauf. Hierdurch sollen die Bildungs- und Teilhabechancen der Kinder und 

Jugendlichen verbessern werden. „Kein Kind, kein Jugendlicher soll ausgegrenzt 

werden nur weil das Geld nicht reicht“. 

Zu Beginn meiner Tätigkeit habe ich den Schulen in Hückeswagen das Konzept 

Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe vorgestellt und 

Sprechstunden an den Schulen eingerichtet.  

Ich bin jeden Tag an einer anderen Schule. 

 

Beratungsangebote: 

montags, 9:00 Uhr —13:00 Uhr Montanus-Hauptschule , dienstags 11:15 Uhr—14:15 

Uhr Katholische Grundschule,  
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mittwochs 9:00 Uhr—13:00 Uhr Grundschule Wiehagen, donnerstags 9:00 Uhr—

13:00 Uhr Grundschule Stadt,  

freitags 9:00 Uhr—11:30 Uhr Städtische Realschule,  

Jobcenter dienstags 9:00 Uhr—11:00 Uhr und Jugendtreff donnerstags von 16:00 Uhr – 

18:00 Uhr. 

Aber auch Terminvereinbarung (Hausbesuche) nach Bedarf außerhalb der 

Sprechstunden gehören zum gesamten Beratungsangebot. 

Darüber hinaus regelmäßige Kontakte zu den Offenen Ganztagsschulen der 3 

Grundschulen in Hückeswagen. 

 

Bekanntmachung des Beratungsangebotes und Kontaktaufnahme: 

Mit Hilfe von Informationsmaterial wie Flyer, Plakate; Info-Schriften etc. habe ich zu 

Beginn meiner Tätigkeit auf das Angebot der Schulsozialarbeit im Rahmen von 

Bildung und Teilhabe hingewiesen und an den entsprechenden Stellen wie Schule, 

OGS, Jobcenter, Jugendtreff, Stadtverwaltung, Jugendamt, Beratungsstelle usw. 

verteilt.  

Außerdem wurde von mir ein dementsprechender Elternbrief erstellt, der von den 

Schulen verteilt wurde, um die Eltern persönlich anzusprechen und erste Kontakte 

herzustellen. Durch Teilnahme an Lehrerkonferenzen, Elternabende in den Schulen, 

Elternnachmittage in den OGSen, Informationsveranstaltungen der „Erst-Klässler“, 

an der Sitzung des Schulausschusses, konnte ich sowohl Informationen über das 

Beratungsangebot des Bildungs- und Teilhabepaketes geben als auch die Inhalte 

und Ziele meiner Arbeit darstellen. 

 

Beratungskontakte: 

Im Zeitraum vom 01.03.2012 - 31.05.2013 gab es insgesamt 109 Familien, die das 

Beratungsangebot annahmen und bei denen zum Teil mehrmals ein 

Beratungsgespräch durchgeführt wurde. 

87 der ratsuchenden Familien erfüllten die Antragsvoraussetzungen.  

Durch die Beratung initiiert wurden Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 

beantragt. Dabei wurden bisher die meisten Anträge gestellt für 

 das „gemeinsame Mittagessen“, gefolgt von den 

 Anträgen zur Übernahme der Kosten für eine „mehrtägige Klassen- 

 fahrt“ oder einen „eintägigen Ausflug“, als nächstes 
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 Anträge für eine „ergänzende angemessene Lernförderung“. Abschließend 

dann 

 Anträge über „Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben“, und 

 Anträge über „Schulbedarf“. 

 

Bei den noch verbleibenden 22 Beratungen von nicht leistungsberechtigten Familien 

ging es in den Gesprächen inhaltlich um andere Themen und Bedarfe. 

 

 

Generell fällt immer wieder auf, dass die Familien bei der Antragsstellung Probleme 

haben und teilweise überfordert. So kommt es daher häufig vor, dass beispielsweise 

BuT Leistungen bzw. Folgeanträge nicht oder zu spät gestellt bzw. abgegeben 

werden. Hiervon sind Familien mit Migrationshintergrund besonders betroffen, 

aufgrund der nicht ausreichenden Sprachkenntnisse. Daraus ergibt sich natürlich ein 

besonderer Hilfebedarf. 

Bei den Anträgen auf Lernförderung benötigten bisher alle Familien Begleitung und 

Unterstützung was die Suche nach einem geeigneten Nachhilfelehrer anbelangt, 

aber auch bei der Organisation der Nachhilfe. 

Der Kontakt zu den leistungsberechtigten Familien reduzierte sich bislang nicht nur 

auf ein einmaliges Beratungsgespräch oder die Hilfestellung bei der Beantragung 

von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepakets.  

Die betreffenden Familien suchen immer wieder den Kontakt und berichten in den 

Beratungsgesprächen auch über Bedarfe und Probleme aus ihrer alltäglichen 

familiären Lebenssituation und fragten dann gezielt nach Hilfe und Unterstützung.  

So konnte in einigen Fällen direkte Hilfestellung gegeben werden bei der Vermittlung 

und Kontaktaufnahme zur Migrationsberatung, zur psychologischen Beratungsstelle, 

zur Schuldnerberatung und zum Jugendamt. In 6 Fällen wurde eine Begleitung 

gewünscht. 

 

Weitere Tätigkeiten im Rahmen des Beratungsangebotes der Schulsozialarbeit: 

Dieses Angebot ist bedarforientiert und an die jeweiligen Schulen schwerpunktmäßig 

angepasst. Bisher war ich in folgenden schulsozialarbeiterischen Handlungsfeldern 

tätig, natürlich immer in Absprache mit den betreffenden Schulen, was die inhaltliche 

Umsetzung und Intensität anbelangt. 
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Zu meiner bisherigen Arbeit gehörte: 

 die Beratung und Begleitung von Schülern mit Schulschwierigkeiten oder 

persönlichen Problemlagen, 

 die Kontaktaufnahme zu Eltern zwecks Beratung in Erziehungsfragen und die 

Teilnahme an Lehr-/ Elterngespräche, 

 der regelmäßige Kontakt zu drei Familien in vorheriger Abstimmung und 

Absprache mit der Schulleitung einer Grundschule, 

 Kontaktaufnahme und Begleitung zum Jugendamt, 

 Durchführung eines sozialpädagogischen Projektes zum Thema „soziales Ler-

nen“ an zwei Grundschule im Stadtgebiet (hier geht es um soziale 

Kompetenzen, Umgang miteinander, Anerkennung und Achtsamkeit) sowie 

das Projekt „Mädchen- und Jungentage“ in einer Grundschule, 

 der regelmäßige pädagogische Austausch mit den 3 Offenen 

Ganztagsschulen vor Ort. 

 

Des Weiteren bin ich damit beschäftigt tragfähige Kooperationsstrukturen 

aufzubauen und ein Netzwerk mit Institutionen wie Jugendamt, psychologische 

Beratungsstelle („Herbstmühle“), Einrichtungen der Jugendhilfe(„Gotteshütte“), 

Jugendtreff, Streetworker, Vereine und Bildungseinrichtungen in der Stadt 

Hückeswagen herzustellen. 

 

 

Abschließend: 

Wie Geht’s weiter????? 

 Aussichten auf das Jahr 2014 im Hinblick auf die Fortsetzung des Projektes 

„Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe“. 

 Werden Bundesmittel entfristet (Gesetzesentwurf!!), sodass das Projekt weiter 

finanziert werden kann???? 

25/27



... 

Aktuelle Informationen aus der Arbeit als Behindertenbeauftragter 
 
 
Die Arbeit als Behindertenbeauftragter kann man nicht nur im letzten Jahr grob in 
drei Bereiche unterteilen: 
 
- Anfragen von Privat 
- Begleitung der politischen Entwicklung 
- Beteiligung in Verwaltungsangelegenheiten 
 
 
Anfragen von Privat 

Nicht regelmäßig, aber immer wieder, erreichen mich Anfragen, Bitten oder Wünsche 
von Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Ohne näher aus Datenschutzgründen 
darauf einzugehen, geht es dabei um ganz unterschiedliche Dinge, wie  
 

- den Hausverkauf unter Beteiligung eines behinderten Miteigentümers 
- die Suche nach einem barrierefreien Studienplatz 
- die Kostenübernahme für ein behindertes Kind 
- die private Baumaßnahme und Fördermöglichkeiten 
- Ferienreisen für Menschen mit Behinderung 

 
Zusammenfassend stellt sich dies wie ein Spiegelbild der eigenen Lebenslagen dar.  
 
 
Begleitung der politischen Entwicklung 

Hier ist in den letzten Jahren eine deutliche Entwicklung zu erkennen. Viele Veran-
staltungen, u.a. des Landesbehindertenbeauftragen Norbert Killewald, zur Umset-
zung der Rechte von Menschen mit Behinderung auf politischer Ebene finden unter 
der Woche statt. Da steht man als im Beruf stehender Mensch und ehrenamtlicher 
Behindertenbeauftragter schnell vor dem Problem der Teilnahme daran. Beispiels-
weise sei hier die Fachtagung zum Aktionsplan der Landesregierung am 29. Oktober 
2012 genannt.  

Im Rahmen dieser Fachtagung wurde besagter Aktionsplan vorgestellt und bei diver-
sen Vorträgen und Talkrunden thematisiert. Leider hatte mein Arbeitgeber an diesem 
Tag anderes mit mir vor, so dass mir nur die Nacharbeitung der Tagung an Hand des 
gedruckten Aktionsplanes blieb, immerhin rund 260 Seiten stark. Ein sehr bedeuten-
der Teil daraus ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in die Deut-
sche Rechtsordnung und die Änderung landesrechtlicher Vorschriften. 

Beispielhaft sei hier die Landesbauordnung genannt. Es wird angestrebt die zentrale 
Norm (§55 BauO NRW)für die Barrierefreiheit öffentlicher Bauten dahingehend zu 
ändern, dass nicht mehr zwischen der „Benutzung“ und dem „Besuchen“ eines öf-
fentlichen Gebäudes unterschieden wird. Dieser kaum wahrnehmbare Unterschied 
hat z. B. für Schulgebäude zur Folge, dass die Gebäude (Regelschulen) nicht mehr 
nur in den Bereichen barrierefrei gestaltet werden müssen, die dem allgemeinen Be-
sucherverkehr offenstehen (z. B. die Flure zur Aula oder zum Lehrerzimmer), son-
dern in allen Bereichen (z. B. auch in Klassenräumen oder Umkleideräumen). Auch 
wird geprüft, inwieweit eine ausdrückliche Pflicht zum Nachweis der Barrierefreiheit 
des Bauvorhabens im Baugenehmigungsverfahren normiert wird. 
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Beteiligung in Verwaltungsangelegenheiten 

Im Rahmen von Planungsverfahren wurde ich als Behindertenbeauftragter als sog. 
Träger öffentlicher Belange beteiligt. Zu nennen sind die Planungen zum Bau der 
Stadtstraße und des Bahntrassenradweges, die Aufstellung des Flächennutzungs-
planes und die Aufstellung von Bebauungsplänen. 
An dieser Stelle muss ich jedoch direkt Kritik anbringen. Denn das Problem ist, dass 
keine durchgängige Beteiligung bei Verwaltungsverfahren erfolgt. 
 
Beispiel Flächennutzungsplan 
Bei der Aufstellung des FNP wurde ich, wie schon genannt, als Träger öffentlicher 
Belange beteiligt. Bei den dann folgenden Änderungen, so bei der jüngsten 3. Ände-
rung, erfolgte keine Beteiligung. Laut Aussage von Herrn Schröder wurden die Trä-
ger öffentlicher Belange beteiligt, was für die Gleichstellungsbeauftragte gilt, für mich 
jedoch nicht. Gleiches gilt für die Beteiligung am vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 3 
Haus Hammerstein.  
 
Eine Beteiligung im Ideenwettbewerb zum Bau der Sekundarschule hätte ich eben-
falls begrüßt, zumal die Umsetzung des Themas Inklusion zu den planerischen 
Grundlagen und den Bewertungskriterien beim Auswahlverfahren zählt. 
Das Thema „Beteiligung bei Veranstaltungsplanungen“ wie z.B. beim Kinder- und 
Jugendfest am kommenden Wochenende wurde bisher komplett außen vor gelas-
sen. Dabei stünde eine barrierefreie oder zumindest eine barrierearme Teilnahme-
möglichkeit jeder Veranstaltung gut. 
 
Bei der Betrachtung der genannten Punkte fällt auf, dass gerade im letzten Jahr oft 
von Verwaltung, aber auch von der Politik, betont wurde, dass eine Beteiligung des 
Behindertenbeauftragten doch selbstverständlich sei. 
 
Meine Bitte an Herrn Kirch: Weisen Sie in der nächsten Fachbereichsleiterbespre-
chung eindringlich darauf hin, eine Beteiligung zukünftig zu berücksichtigen. Es muss 
sich ein Bewusstsein in der Verwaltung entwickeln, dass die Beteiligung so selbst-
verständlich wird, wie sie bei der Gleichstellungsbeauftragten vermutlich schon ist. 
 
 
 
Nun zur Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung, besser gesagt zum 
Verein „Mittendrin – Menschen mit Behinderung in Hückeswagen“. Hier gibt es nicht 
viel zu berichten. 
Nach einigen Veranstaltungen im letzten Jahr, bei denen auch der ein oder andere 
von Ihnen anwesend war, hat eine Arbeitsgruppe die Satzung des Vereins erarbeitet. 
Die Gründungsversammlung fand dann am 27.02.2013 statt. Der dort gewählte Vor-
stand hatte die Aufgabe, die Eintragung beim Vereinsregister und die Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit herbeizuführen. Das Amtsgericht Köln als Vereinsregister hatte 
jedoch ein paar Beanstandungen zur Satzung. Diese wurden auf der gestrigen ers-
ten ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins beschlossen und verabschie-
det.  
Ansonsten läuft die Vereinsarbeit gerade erst an. Informationen zur Vereinsarbeit 
selbst kann und werde ich jedoch nicht weitergeben, das ist Sache der jeweiligen 
Vereinsvertreter. 
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